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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Gemäß Stadtratsbeschluss vom Juli 2019 soll auf der derzeit als unfreier Parkplatz ge-
nutzten Fläche an der Ecke zwischen Seyboth- und Theodolindenstraße am Standort des 
Klinikum Harlaching eine Grundschule entstehen. Für die Genehmigungsplanung sollen 
die artenschutzrechtlichen Belange für die Bautätigkeiten am Grundstück (Rodung/Ab-
bruch/Freimachung und Neubau) geprüft werden. 

1.2 Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen des artenschutzrechtlichen Fachbei-
trags stützen sich grundsätzlich auf die Arbeitshilfe „Spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung – Prüfablauf“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU 2020)1 sowie den mit 
dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) 
bekannt gegebenen, aktualisierten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Anga-
ben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ vom 20. 
August 2018 (Aktenzeichen G7-4021.1-2-3).  

Das systematische Vorgehen gliedert sich in 5 Prüfschritte (Relevanzprüfung, Bestandser-
fassung am Eingriffsort, Prüfung der Verbotstatbestände, Prüfung vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), Ausnahmeprüfung. Die Arbeitshilfe "Spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung – Prüfablauf" beschreibt diese Prüfschritte im Detail. 

Für das Stadtgebiet der Landeshauptstadt München wird die 2021 vom LfU für Bayern 
aktualisierte Abschichtungsliste relevanter Arten (Arteninformationen zu saP-relevanten 
Arten – online-Abfrage2) durch Arten der „Münchner“-Abschichtungsliste mit Stand März 
2019 ergänzt. Darin enthaltene, stadtbedeutsame Arten werden als relevante Arten be-
handelt. Für Vogelarten, die in der Muster-Abschichtungsliste zum Schreiben der Obersten 
Baubehörde als Allerweltsarten gekennzeichnet sind, in der Münchner“-Abschichtungsliste 
jedoch als relevante Arten eingestuft werden, wurde in der Abschichtungstabelle im An-
hang die Kennzeichnung („Stern“ *) für Allerweltsarten entfernt.  

Für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) werden nach Maßgabe von § 44 Abs. 
5 BNatSchG ausschließlich in diesem Kontext relevante Arten betrachtet (saP-relevante 
Arten). Im Rahmen einer Relevanzprüfung wird geprüft, welche in Bayern grundsätzlich 
vorkommenden saP-relevanten Arten vom konkreten Vorhaben betroffen sein können. In 
vielen Fällen kann bei der Relevanzprüfung bereits ein Großteil  der saP-relevanten Arten 
ausgeschieden werden.  

Nur für die in dieser Vorprüfung nicht ausgeschiedenen („abgeschichteten“) Arten sind 
dann Bestandserfassungen nach methodischen Standards am Eingriffsort (siehe Kapitel 
1.2) sowie die Prüfung der Verbotstatbestände erforderlich. 

Weitere ausschließlich nach nationalem Recht (Bundesartenschutzverordnung - BArt-
SchV) besonders bzw. streng geschützte Arten sind nicht Gegenstand der saP (§ 44 Abs. 

 
1 https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm 
2 https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ 
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5 Satz 5 BNatSchG). Sie werden jedoch wie die sonstigen nicht in der saP betrachteten 
Arten im Rahmen der Eingriffsregelung bei der Genehmigung des Vorhabens berücksich-
tigt. Für diese Arten gelten bei zulässigen Eingriffen nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 
die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht. Hierdurch sollen solche Beeinträch-
tigungen von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt werden, die sich als unaus-
weichliche Konsequenz rechtmäßigen Verhaltens ergeben. Die Privilegierung von Eingrif-
fen und Vorhaben bei nach nationalem Recht geschützten Arten findet dort ihre Grenze, 
wo Beeinträchtigungen ohne Weiteres vermieden werden können, ohne die Durchführung 
des Eingriffs oder Vorhabens als solches zu behindern. 

1.3 Charakterisierung des Untersuchungsraums und Kurzbeschreibung des 
Bauvorhabens 

Der Vorhabenstandort liegt in der naturräumlichen Haupteinheit D65 „Unterbayerisches 
Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten“, naturräumliche Untereinheit 051 „Münchner 
Ebene“, innerhalb der Münchner Stadtgrenze im Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching. 

Das zu bebauende Areal hat eine Ausdehnung von ca. 3.500 m² und befindet sich im 
Stadtteil München Untergiesing-Harlaching an der Ecke zwischen Seyboth- und Theodo-
lindenstraße, direkt am Klinikum Harlaching.  
Es umfasst den unfreien  

Parkplatz mit kleiner Grün-
fläche und Trafo-Gebäude 
im Norden sowie einen 
Gehölzgürtel bestehend 
aus Bäumen und Sträu-
chern, der sich ringsum 
den Parkplatz zieht.  

Im Bereich des GWG-
Grundstücks der Städti-
schen Wohnungsgesell-
schaft München (Klinik- 
und Technikgebäude so-
wie der freie Parkplatz 
nördlich der Klinik Harla-
ching) bleibt das beste-
hende Baurecht unverän-
dert. Der B-Plan begrün-
det daher keinen neuen 
oder zusätzlichen Eingriff. 
Es ist keine Fällung des 
Baumbestands auf dem 
Teilgrundstück der GWG 
an der Theodolindenstr. 
beabsichtigt bzw. auch 
schon bisher unzulässig.  

Abbildung 1 Lage des Vorhabenbereichs (orange schraffiert) und Grenze BPlan (rot) 

Luftbild: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Auf dem zu bebauenden Areal ist geplant, eine Grundschule zu errichten. Hierfür ist es 
u.U. erforderlich das Trafo-Gebäude in der nördlichen Ecke des Grundstückes zu verlegen. 
Das Gebäude wird hierfür abgerissen. Der Gehölzgürtel um die Parkplatzflächen wird ge-
rodet. Es wird angenommen, dass für die Umsetzung des Vorhabens voraussichtlich die 
gesamte Fläche in Anspruch genommen wird. 

1.4 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen werden herangezogen: 

1.4.1 Daten Dritter 

Folgende Quellen wurden bezüglich Hinweise auf eventuelle Vorkommen von artenschutz-
rechtlich relevanten Tiergruppen im Untersuchungsgebiet ausgewertet:  

- Artenschutzkartierung (ASK) für das Stadtgebiet München (Bayer. Landesamt für Um-
welt – LfU), Stand 22.10.2020 

- Arteninformationen (Online-Abfrage) zu saP-relevanten Arten des Bayer. Landesamt 
für Umwelt (LfU) für das Stadtgebiet München, Quelle: http://www.lfu.bayern.de/na-
tur/sap/index.htm, Stand 02.11.2020 

- Arten- und Biotopschutzprogramm für die Stadt München (ABSP, LfU 2004) 
- Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2159 der Landeshauptstadt 

München (Bereich Theodolindenstraße und Seybothstraße), Stand 27.10.2021 
- Abschichtungsliste der Stadt München mit Stand März 2019 

1.4.2 Eigene Bestandserhebung 

Die folgenden eigenen Kartierungen wurden durchgeführt: 
- Höhlenbaumkartierung im überplanten Bereich am 26.03.2020 und südöstlich davon 

auf dem GWG-Grundstück am 11.11.2022 (visuelle Kontrolle) und Inaugenschein-
nahme der Baumhöhlen per Leiter am 09.02.2021 und am 16.11.2022 (Vermessung, 
Dokumentation, endoskopische Untersuchung, Mulmprobenentnahme und -Analyse 
einer Baumhöhle)  

- Brutvogelkartierungen am 26.03.2020, 15.04.2020, 28.04.2020, 22.05.2020 und 
04.06.2020 

- Fledermauskartierung am 15.05.2020, 18.06.2020, 22.07.2020, 30.07.2020 und 
09.09.2020. Der südöstliche Bereich rund um die Klinikgebäude wurde nicht began-
gen, da auf dem Teilgrundstück der GWG keine Eingriffe in den Gebäude- oder Baum-
bestands beabsichtigt sind.   

Die Ergebnisse der Kartierungen können dem Kartierbericht zum Vorhaben (Stand  
25.11.2022) und den zugehörigen Karten entnommen werden.  
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2 Wirkungen des Vorhabens 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die Beeinträchtigungen und Störungen 
von streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind folgende baubedingte Wirkungen verbunden: 

- Temporäre Flächeninanspruchnahme durch den Baubetrieb (z.B. Baustelleneinrich-
tungsflächen, Lagerflächen, Baustraßen) 

- Störungen durch visuelle Reize (Fahrzeugbewegungen, Lichtreize), Lärm, Erschütter-
ung, Staub- oder Schadstoffemissionen während des Baubetriebs 

- Verletzung oder Tötung von Tieren und deren Entwicklungsformen sowie Beschädi-
gung von Pflanzen während des Baubetriebs und durch Fahrzeugkollision 

2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind folgende anlagenbedingte Wirkungen verbunden: 

- Funktionsverlust/Schädigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten durch Gebäu-
deabriss und Baumfällungen 

- Verlust von (Teil-) Habitaten oder (Teil-) Lebensräumen von geschützten Tieren und Pflan-
zen durch vergrößerte Versiegelungsfläche bzw. dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Mit dem Vorhaben sind folgende betriebsbedingte Wirkungen verbunden: 

- Funktionsverlust/Schädigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten und Störung 
durch Verdichtung der Bebauung und damit verbundener Nutzungsintensivierung, ins-
besondere durch visuelle Reize und Lärm 

2.4 Reichweite projektbezogener Wirkungen 

Nicht alle Arten/Artengruppen, die im Untersuchungsraum zu vermuten sind, sind projekt-
bezogenen Wirkungen ausgesetzt, da ihre Vorkommen/Lebensräume/Wuchsorte: 

- außerhalb von Bereichen vorübergehender oder dauerhafter Inanspruchnahme liegen 
- außerhalb der artspezifischen Wirkräume von bau- und betriebsbedingten Emissionen 

und Störwirkungen liegen 
- eine Zerschneidung oder Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen auszuschließen 

ist 

Dies gilt insbesondere für Arten, die nur in den Randbereichen des Untersuchungsraums 
nachgewiesen sind und/oder schwerpunktmäßig in Habitaten vorkommen, die im näheren 
Vorhabenbereich nicht zu finden sind. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den 
hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu min-
dern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt unter Berück-
sichtigung folgender Vorkehrungen: 

V 1 Bauzeitenregelung für Rodungsarbeiten und Rückschnitt von Gehölzen  

Rodungsarbeiten und Rückschnitt von Gehölzen sowie Baufeldfreimachungen werden ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben nach § 39 BNatSchG in den Monaten Oktober bis 
Februar vorgenommen. Somit werden Tötungen und Störungen von Vögeln zur Brutzeit 
vermieden. 

V 2 Vorsorgliche Maßnahmen (bei baulichen Veränderungen des GWG-Gebäudes) 

Das Klinikgebäude weist nach gutachterlicher Einschätzung im Bereich der Attika hohes 
Potenzial für Fledermausquartiere auf. Im BPlan sollte daher berücksichtigt werden, dass 
für den Fall zukünftiger Bauvorhaben oder Renovierungen seitens der GWG im Vorfeld 
dort von sachkundigen Personen (Fledermausexperte) Ausflug- und Schwarmbeobachtun-
gen als vorsorgliche Maßnahmen durchzuführen sind.  

Diese können bspw. folgendermaßen durchgeführt werden: 
- mehrere Ausflugsbeobachtung mit zwei Personen in den Abendstunden und eine 

Schwärmbeobachtung an potenziellen Quartierstandorten in den Morgenstunden  
- Protokollierung der Fledermauskontakte mittels Bat-Detektor mit Zeitpunkt und Ort so-

wie nach akustischen (Hauptfrequenz, Frequenzverlauf, Ruflänge usw.) und optischen 
Merkmalen (Größe, Farbe und Flugverhalten)  

- LautanaIyse der gespeicherten Rufsequenzen mit Auswertungssoftware unter Ver-
wendung einschlägiger Literatur 

In Abhängigkeit des Ergebnisses dieser Untersuchungen können gegebenenfalls weitere 
Vermeidungsmaßnahmen und bei Zerstörung von Gebäude-Quartieren auch CEF-Maß-
nahmen notwendig werden, die vom beauftragten Fledermausexperte zeit- und umfänglich 
gezielt festzulegen sind. 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 
BNatSchG) 

CEF-Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Privilegierung zulässiger Eingriffe 
nach § 44 Abs. 5 BNatSchG und sind nur bei den im Gesetz genannten privilegierten Vor-
haben vorgesehen. Die Prüfung des besonderen Artenschutzrechts beschränkt sich bei 
Vorliegen eines zulässigen Eingriffs auf die saP-relevanten Arten.  

Die an dieser Stelle durch den Gesetzgeber vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen dienen der Sicherstellung der ökologischen Funktion einer durch ein Vorhaben 
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betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte („funktionserhaltende Maßnahmen“). Durch 
sie kann der Eintritt des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands - § 44 Abs. 1 Nr. 3 
i.V.m. Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG - verhindert werden. 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maß-
nahmen, i. S. § 44 Abs. 5 BNatSchG) werden somit durchgeführt, um Beeinträchtigungen 
lokaler Populationen saP-relevanter Arten zu vermeiden.  

CEF-Maßnahmen (engl. continuous ecological functionality) zur Sicherung der kontinuier-
lichen ökologischen Funktionalität sind nicht erforderlich. 

3.3 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen) 

FCS-Maßnahmen (favourable conservation status) sind im Zusammenhang mit der Ertei-
lung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme einzuordnen. Hier ist also der Eintritt des ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestands Voraussetzung. FCS-Maßnahmen sind damit 
auch nicht auf die in § 44 Abs. 5 BNatSchG genannten privilegierten Vorhaben beschränkt, 
sondern können in allen Fällen relevant werden, in denen der artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestand erfüllt ist.  

Eine Ausnahme darf nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nur zugelassen werden, wenn keine 
zumutbaren Alternativen gegeben sind. Gleichzeitig darf sich der Erhaltungszustand der 
Populationen einer Art nicht verschlechtern. Dazu ist nicht das unmittelbar lokale Vorkom-
men der Art maßgeblich, sondern eine gebietsbezogene Gesamtbetrachtung anzustellen. 
Die weiteren (Teil-) Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet sind mit 
zu betrachten.  

Nicht jeder Verlust eines lokalen Vorkommens einer Art ist mit einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Art gleichzusetzen. Dass einzelne 
Exemplare oder Siedlungsräume im Zuge der Verwirklichung eines Vorhabens vernichtet 
werden oder verloren gehen, schließt nicht aus, dass die Populationen als solche in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, als lebensfähiges 
Element erhalten bleiben.  

Um die Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen zu verhindern, können 
FCS-Maßnahmen festgesetzt werden. 

FCS-Maßnahmen (engl. favorable conservation status) zur Sicherung eines günstigen Er-
haltungszustandes sind nicht erforderlich. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Die Abschichtung relevanter Arten ist den Tabellen in Kap. 7.1 im Anhang zu entnehmen. 

In den Artenbögen der zu behandelnden relevanten Arten wird im Kopf jedes Bogens 
jeweils der Erhaltungszustand (EHZ) der einzelnen Arten jeweils auf Ebene der kontinen-
talen biogeographischen Region (KBR) angegeben. 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 
4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches zulässig sind, folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Entnehmen, Be-
schädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungs-
formen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn 

- die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Entnahme-, Beschädi-
gungs- und Zerstörungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-
höht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 1 
BNatSchG analog), 

- die Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Exemplare oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Stand-
orte im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Be-
einträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 2 BNatSchG 
analog), 

- die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 
3 BNatSchG analog). 

Übersicht über das Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten in 
Verbindung mit der „Münchner Liste“ zur Relevanzabschichtung fällt das Untersuchungs-
gebiet in die Verbreitungsgebiete von zwei Pflanzenarten des Anhangs IV b) FFH-RL. 
Dies sind die Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris, RLB 2, RLD 2, EHZ KBR ungüns-
tig/unzureichend) und der Kriechende Sellerie (Apium repens, RLB 2, RLD 1, EHZ KBR 
ungünstig/unzureichend). 

Im Vorhabengebiet wurden im Rahmen der Geländebegehung keine Hinweise auf ein 
Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gefunden. 
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Insbesondere aufgrund der Standortverhältnisse im Untersuchungsgebiet können diese 
Pflanzenarten ausgeschlossen werden. Ebenso sind in der Artenschutzkartierung keine 
dieser Arten im Untersuchungsraum sowie im weiten Umgriff aufgeführt.   

Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG können für Pflanzen-
arten des Anhangs IV b) FFH-RL ausgeschlossen werden. 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige 
Eingriffe sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im 
Geltungsbereich von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB 
und im Innenbereich nach § 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang 
IV der FFH-RL und Europäische Vogelarten folgende Verbote: 
 

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 
 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verstoß liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
 

Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstö-
rung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens so-
wie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,  

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 
diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-
maßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);  

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen 
vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funk-
tion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 
beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 
2 Nr. 2 BNatSchG). 
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In der Artenschutzkartierung sind im Untersuchungsgebiet keine Nachweise von Repti-
lien aufgeführt. Auch im näheren räumlichen Zusammenhang (1 km um das Vorhaben) 
sind keine Nachweise von Reptilien in der Artenschutzkartierung verzeichnet.  

Der Vorhabensbereich sowie das Umfeld im engen räumlichen Zusammenhang weisen 
zwar kleinflächiges Lebensraumpotential, wie magere, ruderale Vegetationsbestände 
und vegetationsarme oder -freie sowie sonnenexponierte Flächen für Zauneidechsen, 
Mauereidechsen und Schlingnattern auf, jedoch herrscht im Vorhabensbereich ein defi-
zitäres Angebot an grabbarem Substrat zur Eiablage und Strukturen, die als Versteck-
möglichkeiten und/oder als Überwinterungsorte (z.B. Stein- und Altholzhaufen) dienen 
könnten. Zusätzlich ist eine Einwanderung aus den umliegenden Flächen nahezu ausge-
schlossen, da diese kein Lebensraumpotential aufweisen. Während den Brutvogel- und 
Fledermauskartierungen konnten durch Beibeobachtung keine Hinweise auf etwaige 
Reptilienpopulationen im Untersuchungsgebiet gefunden werden. Folglich können Kern-
lebensräume bzw. dauerhafte Vorkommen der drei Reptilienarten im Vorhabensbereich 
weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Nach Informationen der UNB  wird in der saP zum Neubau der Kin-
derklinik Harlaching, Klinikgelände südlich des UG beschrieben, dass Zauneidechse, 
Schlingnatter und Kreuzotter im weiteren Umfeld des UG (u.a. Perlacher Forst) durchaus 
verbreitet sind und es auf dem Klinikgelände mehrere trockene, magere Standorte gibt, 
die potenzielle Habitate für Reptilien darstellen.  

Im Zuge dieses Vorhabens wurde im Zeitraum Mitte April bis Mitte Oktober 2019 5 Be-
gehungen durchgeführt. Der Umgriff der geplanten Grundschule wurde dabei auch un-
tersucht, aber keine Reptilienart nach Anhang IV/ der FFH-RL im Gebiet gefunden.  

Die Gruppe der Reptilien wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit hin-
sichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
für Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

4.1.2.4 Amphibien 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Amphibien in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in die Verbreitungsgebiete von vier Amphibien-
arten des Anhangs IV a) FFH-RL. Dies sind die Gelbbauchunke (RLB 2, RLD 2, EZK KBR 
ungünstig/schlecht), der Kammmolch (RLB 2, RLD V, EZK KBR ungünstig/unzureichend), 
die Wechselkröte (RLB 1, RLD 3, EZK KBR ungünstig/schlecht) und der Laubfrosch (RLB 
3, RLD 3, EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

In der Artenschutzkartierung sind im Untersuchungsgebiet keine Nachweise von Amphi-
bienarten aufgeführt. Im Vorhabensbereich gibt es keine Hinweise auf Vorkommen der 
oben genannten Amphibienarten.  
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Der Vorhabensbereich sowie das Umfeld im engen räumlichen Zusammenhang weisen 
keine geeigneten Habitate auf, die als Kernlebensraum für Amphibien (insbesondere 
keine Laichgewässer mit benachbarten Landlebensräumen/Winterquartieren) dienen 
könnten.  

Nach Informationen der UNB  wurde im Süden des Klinikgeländes 
1998 vom Naturschutz e.V. ein Tümpel angelegt. Im Zuge der Planungen zum Neubau 
der Kinderklinik Harlaching wurden im Zeitraum März bis Juni 2019 fünf Begehungen 
durchgeführt, weil ein mögliches Vorkommen von Springfrosch nicht auszuschließen war. 
Der Umgriff der geplanten Grundschule wurde dabei auch untersucht, aber keine Amphi-
bienart nach Anhang IV/ der FFH-RL im Gebiet gefunden. 

Die Gruppe der Amphibien wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit hin-
sichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
für Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

4.1.2.5 Fische 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet nicht in das Verbreitungsgebiet der einzigen 
aktuell in Bayern vorkommenden Fischart des Donau-Kaulbarschs des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie (EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Die Gruppe der Fische wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine Arten 
direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit hinsichtlich 
des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Fisch-
arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

4.1.2.6 Libellen 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Libellen in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in die Verbreitungsgebiet der Grünen Fluss-
jungfer (Ophiogomphus cecilia, RLB 2, RLD 2, EZK KBR günstig), einer Libellenart des 
Anhangs IV a) FFH-RL. 

In der Artenschutzkartierung sind im Untersuchungsgebiet und darüber hinaus keine 
Nachweise der Art aufgeführt. Aufgrund der Entfernung zu geeigneten Fließgewässern 
ist im Vorhabensbereich nicht mit dem Vorhandensein von Kernlebensräumen streng ge-
schützter Libellenarten zu rechnen. Die Art ist historisch für das Stadtgebiet belegt, ak-
tuelle reproduzierende Vorkommen sind jedoch sehr unwahrscheinlich und am ehesten 
in der Isar denkbar.  
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Nach Informationen der UNB  wurde im Sommer 2019 ein Indivi-
duum der Grünen Keiljungfer bei der Jagt bzw. beim Sonnen im Norden des Klinikgelän-
des gesichtet. Fundort südwestlich des Plangebiets zum Neubau der Grundschule. Auf-
grund des Fehlens von Fließgewässern im Gebiet und Fehlen eines konkreten Bezuges 
zum Planungsgebiet des Klinikgeländes wurde die Grüne Keiljungfer auch in der saP 
zum Neubau Kinderklinik nicht vertiefend betrachtet. 

Die Gruppe der Libellen wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit hin-
sichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
für Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

4.1.2.7 Käfer 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Käfer in Form einer Kartierung vor.  

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet einer seltenen Kä-
ferart des Anhangs IV a) FFH-RL, des Eremiten (Osomoderma eremita, RLB 2, RLD 2, 
EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

In der Artenschutzkartierung sind im Untersuchungsgebiet und der weiteren Umgebung 
keine Nachweise von Käferarten des Anhang IV FFH-RL aufgeführt.  

Das Vorkommen des Eremit ist für den Nymphenburger Schlosspark bereits seit länge-
rem (1976) bekannt. Im Rahmen einer Untersuchung zur Arthropodenfauna in Eichenkro-
nen der Münchner Stadtparks wurde der Eremit 2007 im Nymphenburger Schlosspark 
sowie den südlich bzw. nördlich Münchens gelegenen Standorten Eichelgarten und Fa-
sanerie (Korbinianiholz) nachgewiesen (GERSTMEIER, R., GRUPPE A. & M. BRÄU 2008). 
Da die heute bestehenden Reste der ehemaligen Eichen-Hainbuchenwälder nicht mehr 
miteinander vernetzt sind, kann man davon ausgehen, dass zwischen den einzelnen Ere-
mitenpopulationen im Großraum München kein direkter Kontakt besteht. In der Allacher 
Lohe wurde 2018 in die Untersuchungen zum Vorkommen holzbewohnender Käfer (RO-
SALIA UMWELTMANAGEMENT (2018) auch der Eremit im Allacher Forst nahe der Autobahn 
nachgewiesen. 

Die Käfer bewohnen Laubwälder, Alleen und Parks mit alten, anbrüchigen, meist einzeln 
stehenden Bäumen. Ihre Larven leben in mit Mulm gefüllten Höhlen alter, aufrecht ste-
hender Bäume. Entscheidend für eine erfolgreiche Entwicklung ist eine ausreichend 
große und feuchte Baumhöhle mit mehreren Litern Mulm, die nur in entsprechend alten 
und mächtigen Bäumen bzw. sehr starken Ästen Platz findet (Brusthöhendurchmesser 
meist > 1 m, z. T. aber schon ca. 20-25 cm). Besiedelt werden insbesondere Eiche, Linde, 
Buche, alte Kopfweiden und Obstbäume (s.o.), aber auch Esche, Kastanie, Walnuss und 
exotische Baumarten in Parks.  

Bei den eingehenderen Untersuchungen der Höhlenbäume am 09.02.2021 und 
16.11.2022 konnte nur bei einem der Bäume Mulm festgestellt werden. Bei der Entnahme 
des Mulchs für Proben wurde darin hauptsächlich Rosenkäferkot vorgefunden. Die DNA-
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Analyse ergab eine Übereinstimmung von > 95% für den Blatthornkäfer Mimeoma macu-

lata (Fam. Scarabaeoidea. U. Fam. Riesenkäfer, Dynastinae). Es ist daher höchstwahr-
scheinlich, dass die zur Analyse eingeschickten Kotpellets von dieser Art stammen.  

Gemäß Leitfaden (BUßLER 2008) ist der abgesicherte Nachweis eines rezenten Vorkom-
mens des Eremiten erst über die Fragmente bzw. Larvenbestimmung erbracht. Ein re-
zentes Vorkommen des Eremiten konnte hier demnach nicht nachgewiesen werden. 
Auch kann eine frühere Nutzung der im Untersuchungsgebiet festgestellten Baumhöhlen 
durch den Eremiten nach den Ergebnissen der DNA-Analysen mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. 

Im Wirkungsbereich des Vorhabens befindet sich keine Habitatausstattung, die als Le-
bensraum des Eremiten dienen könnte. 

Die Gruppe der Käfer wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit hin-
sichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
für Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 

4.1.2.8 Tagfalter 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Tagfalter in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet einer Tagfalterart 
des Anhangs IV a) FFH-RL. Dies ist der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (RLB 3, 
RLD V, EZK KBR ungünstig/unzureichend). 

Vorkommen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München liegen mit einem Schwer-
punkt im Populationssystem Aubinger- / Eschenrieder Moos; weiterhin im Schwarzhölzl. 
Bestätigungsbedürftig sind die Vorkommen in der "Sanddornwiese Ludwigsfeld" und am 
Abfanggraben im Moosfeld. Weitere Vorkommen sind nicht zu erwarten. 

In der Artenschutzkartierung sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung keine 
Nachweise von Tagfaltern des Anhangs IV a) FFH-RL aufgeführt. Es bestehen keine 
Hinweise auf ein Vorkommen der genannten Art im Bereich des Vorhabens. Aufgrund 
eines Defizits an Wirtspflanzen (Großer Wiesenknopf) und/oder Wirtsameisen und unzu-
reichender Habitatausstattung und Vernetzung mit anderen Metapopulationen der Art ist 
nicht mit einem Vorkommen dieser streng geschützter Tagfalterart zu rechnen.  

Die Gruppe der Tagfalter wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine Tag-
falterarten des Anhangs IV a) FFH-RL direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. 
Somit ist eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Tagfalterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aus-
zuschließen. 
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4.1.2.9 Nachtfalter 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Nachfalter in Form einer Kartierung vor. 

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet in das Verbreitungsgebiet einer für München 
bedeutsamen Nachtfalterart. Dies ist der Nachtkerzenschwärmer (RLB V, RLD V). 

Die Art war zunächst historisch für München belegt, z.B. vom Würmkanal. In den letzten 
Jahren gibt es wieder Meldungen zu vorkommen der Art im Stadtgebiet München, bspw. 
von Bahnbrachflächen westlich des Nymphenburger Parks. 

In der Artenschutzkartierung sind im Untersuchungsgebiet und der Umgebung keine 
Nachweise der Art aufgeführt. Es bestehen keine Hinweise auf ein Vorkommen der ge-
nannten Art im Bereich des Vorhabens. Aufgrund eines Defizits an Wirtspflanzen (Nacht-
kerze, Weidenröschen) und unzureichender Habitatausstattung ist nicht mit einem Vor-
kommen dieser Nachtfalterart zu rechnen.  

Nach Informationen der UNB  wurde in Kartierungen 2019 südwest-
lich des Plangebiets zur Grundschule ein Individuum der Raupenfutterpflanze Epilobium 

dodonaei (Weidenröschen) gefunden. Fundort. Es wurden jedoch keine Raupen gefun-
den und die Art daher auch nicht vertiefend betrachtet. 

Die Gruppe der Nachtfalter wurde für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da keine 
Nachtfalterarten des Anhangs IV a) FFH-RL direkt oder indirekt beeinträchtigt werden 
können. Somit ist eine Betroffenheit hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tö-
tungsverbots nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Nachtfalterarten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie auszuschließen. 

4.1.2.10 Weichtiere 

Übersicht über das Vorkommen der Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Für das Untersuchungsgebiet liegt keine konkrete Bestandserfassung zur Artengruppe 
der Weichtiere in Form einer Kartierung vor.  

Gemäß den Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten im 
Stadtgebiet München und unter Berücksichtigung der „Münchner Liste“ zur Relevanzab-
schichtung fällt das Untersuchungsgebiet nicht in das Verbreitungsgebiet seltener Weich-
tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Die Gruppe der Weichtiere wurde daher für die weitere Beurteilung abgeschichtet, da 
keine Arten direkt oder indirekt beeinträchtigt werden können. Somit ist eine Betroffenheit 
hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Weichtierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auszuschließen. 
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4.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der 
Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie ergeben 
sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zuläs-
sige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 
1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 
 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verstoß liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
 

Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstö-
rung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens so-
wie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,  

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 
diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-
maßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen 
vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funk-
tion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 
beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 
2 Nr. 2 BNatSchG). 

Übersicht über Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Für das Untersuchungsgebiet liegt eine aktuelle Bestandserfassung zur Artengruppe der 
Vögel vor. Die Kartierergebnisse sind in Kartierbericht (Stand 25.11.2022) dargestellt. 

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden und gegenüber dem Vorhaben emp-
findlichen Vogelarten können, nach Abschichtung von Allerweltsarten und nicht wirkungs-
empfindlichen Nahrungsgästen, die in der nachfolgenden Tabelle gelisteten Brutvogelar-
ten direkt oder indirekt beeinträchtigt und somit Verbotstatbestände nicht vollständig 
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Allerweltsarten  

Zu den potenziellen Auswirkungen von Vorhaben auf Allerweltsarten gelten folgende Hin-
weise. 

Für diese weit verbreiteten, häufigen und ungefährdeten Vogelarten sind keine relevan-
ten Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten. Hier reicht i.d.R. eine verein-
fachte Betrachtung aus. Diese Arten werden in der Abschichtungstabelle im Anhang (vgl. 
Kapitel 7.1 Teil B Vögel) mit einem Stern [ *) ] gekennzeichnet. Die Zuordnung der Vo-
gelarten zur Gruppe der „Allerweltsarten“ wurde nachrichtlich aus Anlage 3 (Stand 12. 
August 2019) der „Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ übernommen.   

Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München wird die Abschichtungsliste durch Arten 
der „Münchner“-Abschichtungsliste mit Stand März 2019 ergänzt. Darin enthaltene stadt-
bedeutsame Arten werden als relevante Arten behandelt. Da diese Vogelarten zum Teil 
in der Muster-Abschichtungsliste zum Schreiben der Obersten Baubehörde als Aller-
weltsart gekennzeichnet sind, wurde die Markierung („Stern“ *) in der Abschichtungsta-
belle entfernt. 

Aus nachfolgenden Gründen sind entsprechend der Arbeitshilfe des LfU zur Speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (2020) keine relevanten Beeinträchtigungen von Aller-
weltsarten zu erwarten: 

- Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG kann für diese Arten im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die 
ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

- Hinsichtlich des sog. Kollisionsrisikos (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 5 
BNatSchG) zeigen diese Arten in diesem Zusammenhang entweder keine gefähr-
dungsgeneigten Verhaltensweisen (z.B. durch hohe Flughöhe, Meidung des Ver-
kehrsraumes) oder es handelt sich um Arten, für die durch das Vorhaben keine prin-
zipiell neuartige Risikolage (innerhalb des bebauten Gebiets) absehbar ist, und sich 
demzufolge das bestehende Mortalitätsrisiko nicht wesentlich verändern wird. Aller-
weltsarten weisen eine Überlebensstrategie auf, die es ihnen ermöglichen, vorha-
benbedingte Individuenverluste mit geringem Risiko abzupuffern, d.h. die Zahl der 
Opfer liegt im Rahmen der (im Naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität. 3 

- Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) 
kann für diese Arten eine Auslösung von Verbotstatbeständen grundsätzlich ausge-
schlossen werden, da sich der Erhaltungszustand der lokalen Population für die häu-
figen und weit verbreiteten Allerweltsarten bei räumlich begrenzten Vorhaben kaum 
verschlechtern kann. 

- Die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen zur Bauzeitenregelung für Rodungsar-
beiten und Rückschnitt von Gehölzen dient der Verhinderung einer Auslösung von 
Verbotstatbeständen bez. des individuenbezogenen Tötungsverbots nach § 44 Abs. 
1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG. 

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation ausnahms-
weise eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und 

 
3 Nichtsdestotrotz sollten im Rahmen weitere Planungen der Bebauung allgemeine Hinweise und Empfeh-

lungen zur Minimierung des Vogelschlagrisikos bei der Fassadengestaltung berücksichtigt werden 
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5 Gutachterliches Fazit 
Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde untersucht, ob durch eine 
Umsetzung des Vorhabens aufgrund der Änderung des bestehenden Bebauungsplanes 
Nr. 672 für den Bau einer Grundschule in Harlaching in München, Verbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden können. 

Nach Relevanzabschichtung wurden 16 Fledermausarten des Anhangs IV a) FFH-RL und 
vier Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie identifiziert, die im Untersuchungs-
raum tatsächlich oder potenziell vorkommen und für die eine projektspezifische Wir-
kungsempfindlichkeit vorliegt. 

Für diese Arten wurde eine projektspezifische Wirkungsanalyse bezüglich der Verbots-
tatbestände hinsichtlich des Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbots des § 44 
Abs. 1 BNatSchG durchgeführt.  

Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass sich unter Berücksichtigung der in Kapitel 3 
beschriebenen Maßnahme zur Vermeidung einschlägige Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse ausschließen lassen.  

Für die übrigen Artengruppen sind nach der vorliegenden Beurteilung die Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht einschlägig. 
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7 Anhang 

7.1 Abschichtungstabellen 

Die folgenden, vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften, Tabellen beinhalten alle in Bayern ak-

tuell vorkommenden 

- Arten des Anhangs IV a) und IV b) der FFH-Richtlinie,  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neo-

zoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen 

Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden 

müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.  

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel sind in 

den Listen nicht enthalten.  

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Arten-

spektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in relevan-

ten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind. 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 
Schritt 1: Relevanzprüfung 
V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 
 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)  
 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 
 Als Grundlage wurden die Arteninformationen des LfU zum Vorkommen von saP-relevanten Arten für die 

Landeshauptstadt München  ausgewertet und durch Artnachweise der „Münchner“-Abschichtungsliste mit 
Stand vom 01.01.2015 ergänzt. 
 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Leben sraum- 
Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer):  

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 (X) =  Art nutzt Wirkraum des Vorhabens sporadisch als Nahrungs-, Wintergast und/oder Durchzügler. Bei 
diesen Arten kann davon ausgegangen werden, dass sich im Wirkbereich des Vorhabens keine Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte befindet. Ebenfalls befinden sich keine großen Rastpopulationen (bei Vö-
geln) dieser Arten im Wirkungsbereich des Vorhabens. Es kann mit hinreichender Sicherheit davon 
ausgegangen werden, dass bei diesen Arten keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können.  

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt  
 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 
 X  = gegeben oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können  
 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  
 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht -relevant identifiziert und 
können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identi-
fiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  
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Schritt 2: Bestandsaufnahme 
NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen; Nachweise aus der Artenschutzkartierung werden 

berücksichtigt, wenn sie nicht älter als 10 Jahre sind 
X   = ja 
(X) = Altnachweis in der ASK (älter als 10 Jahre); bzw. bei Fledermäusen: indirekter Nachweis über Fleder-
mausgattung oder –artkomplex; bei Vögeln: Nachweis als Nahrungsgast, Wintergast und/oder Durchzügler  
0   = nein 
 

PO: potentielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d.  h. ein Vorkommen ist nicht sicher 
auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bay-
ern nicht unwahrscheinlich 
X  = ja 
(X) = bei Vögeln: Denkbar als gelegentlicher Nahrungsgast, Wintergast u ./o. Durchzügler, kein Brutvogelsta-
tus  

 0  = nein 
 

Aufgrund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (Schritt 1) vorge-
nommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.  
Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. Anlage 1, Mustervor-
lage) zugrunde gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.  
 
fett formatiert: Im Untersuchungsraum nachgewiesene bzw. potentiell vorkommende Tierarten, für die eine projekt-
spezifische Wirkungsempfindlichkeit vorliegt. 
 
Weitere Abkürzungen:  
 
RLB: Rote Liste Bayern:  
 für Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT  

(aktueller Stand nach: https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere/index.htm) 

0 ausgestorben oder verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen 
D Daten defizitär 
V Arten der Vorwarnliste 
- nicht gelistet 
nb nicht berücksichtigt (Neufunde) 

  
 für Gefäßpflanzen: Bayerisches Landesamt für Umwelt  

(aktueller Stand nach: https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_pflanzen/index.htm) 

00 ausgestorben 
0 verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
RR äußerst selten (potentiell sehr gefährdet) (= R*) 
R sehr selten (potentiell gefährdet) 
V Vorwarnstufe 
D Daten mangelhaft 
- nicht gelistet 

 
RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  
 für Säugetiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2020) 

für die übrigen Wirbeltiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2009) 
 für Schmetterlinge und Weichtiere : BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011) 
 für die übrigen wirbellose Tiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1998) 
 für Gefäßpflanzen: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1996) 
 
sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG  
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Gemäß Stadtratsbeschluss vom Juli 2019 soll auf der derzeit als unfreien Parkplatz 
genutzten Fläche an der Ecke zwischen Seyboth- und Theodolindenstraße am Stand-
ort Klinik Harlaching eine Grundschule entstehen. Für die Genehmigungsplanung sol-
len die artenschutzrechtlichen Belange für die Bautätigkeiten am Grundstück (Ab-
bruch/Freimachung und Neubau) abgeklärt und im Vorfeld hierfür notwendige Kartie-
rungen durchgeführt werden.  

1.2 Charakterisierung des Untersuchungsraums  

Das zu bebauende Areal hat eine Ausdehnung von ca. 3.500 m² und befindet sich im 
Stadtteil München Untergiesing-Harlaching an der Ecke zwischen Seyboth- und  
Theodolindenstraße, direkt am Klinikum Harlaching (siehe Karte 1 bis 3). Es umfasst 
den unfreien Parkplatz mit kleiner Grünfläche und Trafo-Gebäude im Norden sowie 
einen Gehölzgürtel bestehend aus Bäumen und Sträuchern, der sich ringsum den 
Parkplatz zieht.  

Im Bereich des GWG-Grundstücks der Städtischen Wohnungsgesellschaft München 
(Klinik- und Technikgebäude sowie der freie Parkplatz nördlich der Klinik Harlaching) 
bleibt das bestehende Baurecht unverändert. Der B-Plan begründet daher keinen 
neuen oder zusätzlichen Eingriff. Es ist keine Fällung des Baumbestands auf dem 
Teilgrundstück der GWG an der Theodolindenstr. beabsichtigt bzw. auch schon bisher 
unzulässig. Die Untersuchungen des Baumbestands dienen der Ermittlung von Hin-
weise für einen Bauvollzug durch die GWG. 
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2.1.2 Inaugenscheinnahme der Baumhöhlen (endoskopische 

Kontrolle, Mulmentnahme) 

Bei der gezielten Inaugenscheinnahme potenzieller Quartierstandorte am 09.02.2021 
im überplanten westlichen Bereich und am 16.11.2022 im östlichen Bereich wurden 
an den Bäumen befindliche Spalten und Höhlungen hinsichtlich Vorkommen von Indi-
viduen und/oder Spuren artenschutzrechtlich relevanter Tierarten unter Zuhilfenahme 
einer Leiter näher untersucht.  

Zusätzlich wurde eine Vermessung (Einflugöffnung, Tiefe nach oben/hinten/unten) der 
Höhlen durchgeführt sowie die Höhlenstrukturen fotografisch und deren Lage am 
Baum (Höhe, Exposition) dokumentiert. Bei größeren Höhleninnenräumen kam ein 
Hand-Endoskop zur besseren Einsicht zum Einsatz.  

Bei Höhlen mit vorhandener Mulmbildung erfolgte eine Probenahme zur weiteren Un-
tersuchung auf Vorkommen des Eremiten. Hierbei wurde die Methode der Bayerischen 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) und des Bayerischen Landesamt 
für Umwelt (LfU) zur Erfassung und Bewertung von Arten der FFH-RL in Bayern für 
den Eremiten (Osmoderma eremita) (BUßLER 2008) angewendet.  

Unter Verwendung eines akkubetriebenen Rückenstaubsaugers wurde der Mulm voll-
ständig abgesaugt. Eine Dokumentation des gewonnenen Mulmmaterials erfolgte hin-
sichtlich Mulmart/-stadium, Menge (Volumen), Feuchtigkeit und fotografisch. Anschlie-
ßend wurde der Mulm mit einem Sieb (Maschenweite 2 mm) gesiebt und auf  Vorkom-
men von Kotpellets >7mm, Kokons, Fragmenten, Larven und/oder Käfern der Art Ere-
mit (Osmoderma eremita) systematisch untersucht. Möglicherweise auf Eremiten hin-
weisende Mulmbestandteile ((insbesondere Kotpellets) wurden zur späteren DNA-
Analyse aussortiert.  

Nach der Untersuchung wurde das Mulmmaterial wieder vollständig in die Baumhöhle 
gegeben. 

Die Mulmprobe wurde der AIM – Advanced Identification Methods GmbH zur geneti-
schen Analyse geschickt. Diese führte eine Analyse der Mulmprobe innerhalb der Me-
tabarcoding pipeline (COI1-5P), sowie die Auswertung mittels OTU tables und BLAST 
gegen Regerenzdatenbanken durch. Je nach Qualität des Mulms sind hier Bestim-
mungen bis Artniveau möglich.  

In Bezug auf den Eremiten können so insbesondere Rückschlüsse über rezente Vor-
kommen selbst bei Fehlen von eindeutigen sichtbaren Hinweisen wie Kot, Panzerfrag-
mente, Larven o.ä. gemacht werden.  
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2.2 Brutvogelkartierung 

Die Erfassung des gesamten Brutvogelartenspektrums erfolgte durch Sichtbeobach-
tung und Verhören (Ruf oder Gesang) an den in Tabelle 1 genannten Terminen.  

Die Kartierungen fanden allesamt unter optimalen Beobachtungsbedingungen in den 
frühen Morgenstunden und trockener Witterung statt. Die Datenerhebung und -aus-
wertung wurde nach standardisierten Revierkartierungsmethoden gemäß SÜDBECK ET 
AL. (2005) durchgeführt. 

Aufgrund der späten Beauftragung war zwar der nach Methodenstandards erste Opti-
maltermin Anfang März (Spechte) nicht mehr durchführbar, eine vollständige Erfas-
sung dieser Arten ab Ende März ist jedoch aus fachlicher Sicht in solch übersichtli-
chem Gelände ausreichend (die Arten sind bis Mitte Juni gut erfassbar, insbesondere 
eine eventuelle Nutzung von Baumhöhlen). Aufgrund der allgemeinen Ortskenntnis 
unserer Ornithologen konnte das zu erwartende Brutvogel-Artenspektrum des Vorha-
bensgebiets vorab gut eingeschätzt werden. Das während der Kartierungen vorgefun-
dene und hinsichtlich der Lebensraumausstattung zu erwartende Artenspektrum, ga-
ben keinen Anlass, die Kartierungen bis in den Juli fortzuführen, da keine erst spät mit 
der Brut beginnende Arten auftraten. Auf Grundlage der durchgeführten Kartierungen 
wurde daher das Artenspektrum im Wirkraum vollständig erfasst 

Die Zuordnung des Brutstatus erfolgt entsprechend folgender Klassifizierung1: 

• Status A: anwesend 
ohne Hinweise auf Brutaktivitäten - entspricht Nutzungsnachweis, auch Nah-rungs-
gast, Überflug, etc. 

• Status B: möglicherweise Brutvogel/Brutzeitfeststellung 
einmalige Beobachtung der Art im Bruthabitat oder einmalige Beobachtung Revier 
anzeigenden Verhaltens - entspricht Status A (Brutzeitfeststellung) in SÜDBECK ET 
AL. (2005) 

• Status C: wahrscheinlich Brutvogel, Brutverdacht 
Beobachtung eines Paares der Art im Bruthabitat (dieses Kriterium gilt nicht für sehr 
spät und häufig paarweise ziehende Arten, wie z. B. das Braunkehlchen), Nestbau 
bzw. Anlage einer Nisthöhle, Paarungs- bzw. Balzverhalten, mehrmaliges Revier 
anzeigendes Verhalten über einen Zeitraum von mindestens zehn Tagen, Besuch 
des wahrscheinlichen Nistplatzes, auf Brut hindeutendes Verhalten der Altvögel (z. 
B. Warnrufe am vermutlichen Nistplatz) - entspricht Status B (Brutverdacht) in SÜD-
BECK ET AL. (2005) 

• Status D: sicher Brutvogel, Brutnachweis 
Beobachtung eben flügger bzw. im Nest befindlicher Jungvögel, Altvogel trägt Futter 
oder Kotballen, Nest mit Eiern, benutztes Nest, Altvogel brütet auf Nest - entspricht 
Status C (Brutnachweis) in SÜDBECK ET AL. (2005) 

 
1 entspricht nicht den EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien nach HAGEMEIJER & BLAIR 1997 
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2.3 Fledermauskartierung 

Im Untersuchungsgebiet wurde im überplanten westlichen Bereich eine akustische Er-
fassung von Fledermäusen mittels Ultraschalldetektoren an den in Tabelle 1 genann-
ten Terminen durchgeführt. Am 22.07.2020 wurde sowohl abends als auch morgens 
kartiert (20:30 bis 5:30 Uhr) und eine morgendliche Schwärmkartierung durchgeführt.  

Der östliche Bereich rund um die Klinikgebäude wurde nicht begangen, da auf dem 
Teilgrundstück der GWG keine Eingriffe in den Gebäude- oder Baumbestands beab-
sichtigt sind. Detektor-Fledermauserhebungen auf dem GWG-Grundstück im östlichen 
Bereich lassen nach gutachterlicher Einschätzung keine Erweiterung des erfassten 
Artenspektrums erwarten. 

Auf eine gezielte "Winterkartierung" wurde verzichtet, da keine als Winterquartier ge-
eignete Strukturen festgestellt wurden. Auch ergaben sich bei den Herbstbegehungen 
in Zusammenhang mit der Baumhöhlenuntersuchungen keine diesbezüglichen Hin-
weise im westlichen Bereich 2021 und auf dem GWG-Grundstück 2022. 

Zur akustischen Erfassung kam der Fledermausdetektor Batlogger M der Firma Elekon 
AG zum Einsatz. Das Gerät speichert Rufsequenzen von Fledermäusen als Echtzeit -
Vollspektrum-Tonaufnahmen ab und dokumentiert zusätzlich weitere Parameter wie 
Datum, Uhrzeit, GPS-Koordinaten und Temperatur während der Aufzeichnung. Für die 
Erfassung wurden folgende Geräteeinstellungen verwendet:  

- triggerMode = SD,  
- triggerVersion = 1.0,  
- triggerEvent = AutoTriggered,  
- triggerPreTime = 500 ms,  
- triggerPostTime = 1000 ms  

unter Firmware-Version 2.5.1.  

Falls eine visuelle Beobachtung bei einem Fledermauskontakt möglich war (ggf. durch 
Benutzung einer lichtstarken Taschenlampe) wurden die optischen Merkmale des 
Tiers und/oder die Flugsituation dokumentiert (zum Beispiel Größe, Farbe und Flug-
verhalten). Die Artbestimmung erfolgte durch Rufanalyse der Tonaufnahmen und ggf. 
unter zusätzlicher Verwendung der im Feld erhobenen Beobachtungsdaten.  

Die Auswertung der akustischen Daten zur Artbestimmung umfasste folgende  
Schritte: 

1. automatische Rufanalyse aller aufgezeichneten Dateien unter Verwendung der 
Softwarepakete BatIdent (Version 1.5) und BatScope (WSL, Version 3.1.6)  

2. Verifizierung aller Dateien mit den durch die automatische Rufanalyse zugeord-
neten Rufsequenzen von Fledermäusen. Manuelle Vermessung durch Sona-
grammdarstellung mit der Software BatExplorer (Elekon AG, Version 1.11.2.0). 
Hierbei wurde die Literatur von HAMMER ET AL. (2009), SKIBA (2009) und ZINGG 
(1990) sowie des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELT (2020) verwendet. 

3. Plausibilisierung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der Kriterien für die Wer-
tung von akustischen Artnachweisen des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UM-
WELT (2020). 



Grundschule Harlaching        Methoden 

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH 6 

Zu Beginn jedes Termins wurde an potenziellen Quartierstandorten versucht, den Aus-
flug von Fledermäusen zu beobachten und somit Nachweise von Quartieren zu erbrin-
gen. Zusätzlich wurde das morgendliche Schwärmverhalten beobachtet. Dabei wer-
den Fledermäuse in der Morgendämmerung auf ihrem Heimflug zum Quartier soweit 
möglich nachverfolgt und besonders auf schwärmende Tiere geachtet, um bestehende 
Quartierstandorte zu finden. Die Anwendung dieser Methode setzt optimale Wetterbe-
dingungen, insbesondere keinen Niederschlag und eine relativ hohe Nachttemperatur 
bis in die frühen Morgenstunden voraus. Die gezielte Suche nach Quartierstandorten 
kann mit den Untersuchungsmethoden der Ausflug- und Schwärmbeobachtung nur 
bedingt durchgeführt werden. Nachweise von tatsächlichen Quartieren beschränken 
sich hierbei weitgehend auf Zufallsfunde.  



Grundschule Harlaching        Ergebnisse 

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH 7 

3 Ergebnisse 

3.1 Höhlenbaumkartierung 

Bei einer Baumhöhlenerfassung am 26.03.2020 (Westteil) und 11.11.2022 (Ostteil) 
wurden alle innerhalb der Bebauungsplan-Grenze befindlichen Bäume bezüglich vor-
handener Baumhöhlungen bzw. Vogel-/Fledermauskästen untersucht. Die Bäume 
wurden unter Verwendung eines Fernglases und einer Starklichttaschenlampe auf ein 
Vorkommen von Baumhöhlen, Vogel-/Fledermauskästen bzw. sonstige relevante 
Strukturen visuell untersucht.  

Während den Begehungen wurden sowohl im Westteil als auch im Ostteil je 3 Bäume 
mit potenziell relevanten Strukturen identifiziert. Bei 5 Bäumen handelt es sich um 
Astlöcher auf einer Höhe zwischen 4 und 5 m, bei einem Spitzahorn wurde eine nach 
unten geöffneter Spalte festgestellt. 

Die Höhlen dieser Bäume wurden im Westteil rund um den Parkplatz am 09.02.2021 
und auf dem GWG-Grundstück im Ostteil am 16.11.2022 mittels Leiter begutachtet, 
vermessen und fotografisch dokumentiert.  

Bei einer Baumhöhle wurde Mulmmaterial mit dem Sauger entnommen und anschlie-
ßend beprobt.  

Die detaillierten Ergebnisse sind Tabelle 2 zu entnehmen und die Standorte der 
Bäume mit Baumhöhlen aus Karte 1 ersichtlich.  

Bei allen an den Bäumen vorgefundenen Strukturen kann eine Quartiereignung für 
Fledermäuse ausgeschlossen werden.  

Als Brutstätte für höhlenbrütende Vogelarten kommt nur ein Baumstandort in Frage. 
Die am Baum Nr. 3 befindliche Astlochhöhle weist eine hohe Eignung als Brutstätte 
für kleinere Singvögel wie Meisen, nicht jedoch für größere Arten wie Spechte auf.  

Im Untersuchungsgebiet wurden im Erfassungszeitraum mit Ausnahme des Stieglitz 
keine gemäß Münchner Abschichtungsliste artenschutzrechtlich prüfungsrelevanten 
Arten nachgewiesen, die im Untersuchungsgebiet sicher, wahrscheinlich oder mög-
licherweise brüten (Brutstatus B bis D). Da der Stieglitz ein nestbauender Freibrüter 
ist, kann eine Nutzung der Baumhöhle durch prüfungsrelevante Vogelarten ausge-
schlossen werden. 

Die Baumhöhle an Baum Nr. 3 wies einen geringvolumigen Mulmkörper (ca. 1 l) auf. 
Es handelt sich hierbei um feuchten Mulm im Übergangsstadium. Das Mulmmaterial 
enthielt hauptsächlich Rosenkäferkot. Nachweise von Osmoderma eremita in Form 
von Kotpellets >7mm, Kokons, Fragmenten, Larven und/oder Käfern wurden bei der 
Untersuchung nicht gefunden. Größere Kotpellets wurden sicherheitshalber entnom-
men und zur DNA-Analyse an das Unternehmen AIM GmbH eingeschickt. 

Durch Metabarcodinganalyse konnte Osmoderma eremita nicht nachgewiesen wer-
den. Die Analyse ergab eine Übereinstimmung von > 95% von dem Blatthornkäfer Mi-

meoma maculata (Fam. Scarabaeoidea. U. Fam. Riesenkäfer, Dynastinae). Es ist da-
her höchstwahrscheinlich, dass die zur Analyse eingeschickten Kotpellets von dieser 
Art stammen. 
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AIM GmbH hat bei der Übermittlung der Ergebnisse auf den starken Degradierungs-
zustand der Proben hingewiesen und den hohen Anteil an Pilzen (Ascomycota), die in 
der Probe bestimmt werden konnten im Vergleich zur Identifizierung von Tieren her-
vorgehoben. Nach Aussage des Unternehmens ist dies in der Regel ein eindeutiges 
Zeichen dafür, dass das eingeschickte Material bereits längere Zeit Wind und Wetter 
ausgesetzt war. 

Die Beschaffenheit der Probe und der hohe Anteil an Pilzen, die in der Probe nachge-
wiesen werden konnten, könnten also darauf hindeuten, dass die Baumhöhle womög-
lich nicht ausreichend vor Witterungseinflüssen geschützt ist.  

Zunächst ist festzuhalten, dass ein Vorkommen von Pilzflora nicht per se ein Vorkom-
men des Eremiten ausschließt, sondern ist mitunter existenzfördernd, da sich die Lar-
ven von den an der Mulmhöhlen-Innenwand wachsenden Pilzmycel ernähren (STEG-
NER 2004). Durch den Fraß der Larven entsteht dann der typische Mulm, der schwarz 
und feucht ist, aber nicht nass ist (SCHAFFRATH 2003). 

Das Mikroklima der Mulmhöhle und damit die Beschaffenheit des Substrats ist ein 
entscheidender Faktor bzgl. der Besiedlung des Eremiten. Typischer Mulm von Bäu-
men, die bevorzugt vom Eremiten besiedelt werden, ist weder extrem nass noch ext-
rem trocken (BUßLER 2008). Sollte die Mulmhöhle jedoch starken Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sein, macht dies eine Besiedlung durch den Eremiten sehr unwahrschein-
lich.  

Zudem ist der vorgefundene Mulmkörper mit 1 l Volumen für eine Eremitenbesiedlung 
an sich zu gering ausgeprägt. Das Mindestvolumen eines zur Fortpflanzung in Frage 
kommenden Mulmkörpers beträgt mehrere Liter (STEGNER 2004). Bis ein Brutsubstrat 
diesen Entwicklungszustand erreicht, können Jahrzehnte vergehen. 

Gemäß Leitfaden (BUßLER 2008) ist der abgesicherte Nachweis eines rezenten Vor-
kommens des Eremiten erst über die Fragmente bzw. Larvenbestimmung erbracht. 
Ein rezentes Vorkommen des Eremiten konnte hier demnach nicht nachgewiesen wer-
den. Auch kann eine frühere Nutzung der im Untersuchungsgebiet festgestellten 
Baumhöhlen durch den Eremiten nach den Ergebnissen der DNA-Analysen mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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3.2 Brutvögel 

Tabelle 3 und Karte 2 sind die im Kartierumgriff festgestellten Vogelarten, deren Brut-
status und die Anzahl der jeweiligen Revierzentren zu entnehmen.  

Eine Beschreibung der Kartiermethode befindet sich in Kapitel 2.2. 

Insgesamt wurden 16 Vogelarten festgestellt davon innerhalb der BPlan-Grenze 13 
Arten (Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Grünfink, Eichelhäher, Gartenbaum-
läufer, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Singdrossel, Stieg-
litz). 6 dieser Arten traten auch im Kartierumgriff auf. Zusätzlich konnten in der Umge-
bung 3  weitere Arten beobachtet werden.  

Von den 16 Arten wurden 8 Arten als wahrscheinlich brütend (Brutstatus C) eingestuft. 

2 - 3 Stieglitze wurden an 2 Terminen im Mai und Juni in einem Baum westlich des 
Klinikgebäudes beobachtet (Brutstatus C). 

Auch der Buntspecht wurde innerhalb der BPlan-Grenze mit 2 Beobachtungen west-
lich des Klinikgebäudes als möglicherweise brütend (Brutstatus B) eingestuft.  

Die Rabenkrähe wurde innerhalb der BPlan-Grenze lediglich nahrungssuchend ange-
troffen (Brutstatus A), könnte aber im Kartierumgriff oder der Umgebung brüten (Brut-
status B). 

3 weitere Arten (Eichelhäher, Ringeltaube, Singdrossel) wurden als anwesend/Nah-
rungsgäste (Brutstatus A) eingestuft. Die einmalige Beobachtung von Eichelhäher, 
Singdrossel sowie die zweimalige Beobachtung eines einzelnen Individuums der Rin-
geltaube zur Brutzeit führt nach Methodenstandards nicht zur Einstufung Brutverdacht 
(wahrscheinlich brütend).  

Der Hausrotschwanz wurde außerhalb des Kartierumgriffs auf dem Gebäude des In-
stituts für Pathologie am Klinikum Harlaching als möglicherweise brütend eingestuft 
(Brutstatus B).  

Als Nebenbeobachtung außerhalb des Kartierumgriffs wurden einmalig nördlich  der 
Seybothstraße ein Graureiher (Überflug) beobachtet.  

Auch ein Grünspecht wurde einmalig am Besucherparkplatz Harlaching westlich des 
BPlan-Gebiets gehört (Brutstatus A). Im Baumbestand innerhalb der BPlan-Grenze 
trat die Art nicht auf, auch fanden sich keine Bäume mit Spechtlöchern.  
 

Das vorgefundene Artenspektrum ist geprägt durch typische Vogelarten der Sied-
lungsgebiete und der innerstädtischen Grünanlagen.  
 

Innerhalb der BPlan-Grenze bzw. des Kartierumgriffs wurden mit Ausnahme des Stieg-
litz damit keine artenschutzrechtlich prüfungsrelevanten Arten gemäß Münchner Ab-
schichtungsliste nachgewiesen, die im Untersuchungsgebiet sicher, wahrscheinlich 
oder möglicherweise brüten (Brutstatus B bis D). 
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3.3 Fledermäuse 

In Tabelle 4 und Karte 3 sind die Ergebnisse der Fledermauserfassungen zusammen-
fassend dargestellt. Angaben zur Kartiermethode lassen sich Kapitel 2.3 entnehmen. 

Die nachfolgende Tabelle enthält die Gesamtzahl von aufgenommenen Rufsequenzen 
der jeweiligen Arten und Artengruppen unter Angaben zur Vorkommenswahrschein-
lichkeit, Nachweissicherheit und Schutzstatus.  

Für die Beurteilung der in der Tabelle dargestellten Ergebnisse gilt zu berücksichtigen, 
dass durch die akustische Nachweismethode von Fledermäusen nicht alle aufgezeich-
neten Rufsequenzen eindeutig zu einer Fledermausart zugeordnet werden können. 
Teilweise bestehen zwischen einzelnen Fledermausarten unterschiedlich große Über-
schneidungsbereiche der akustischen Rufparameter. Die eindeutige Bestimmbarkeit 
von Fledermausrufen ist, neben ähnlichen interspezifischen Rufmerkmalen von Fle-
dermausarten, u.a. abhängig von der Flugsituation, dem im Untersuchungsgebiet er-
warteten Artenspektrum und der Aufnahme von Soziallauten. Folglich kann es vor-
kommen, dass aufgenommene Rufsequenzen unter Berücksichtigung dieser akusti-
schen Überschneidungsbereiche und/oder der Qualität der Lautaufnahme nur eindeu-
tig zu einer Gattung bzw. einer Gruppe von Arten oder ferner zur gesamten Arten-
gruppe der Fledermäuse zugeordnet werden können. 

Während der 5 Erfassungsdurchgänge konnten in der gesamten Aufzeichnungsdauer 
von 21,25 Stunden insgesamt 1190 Rufsequenzen von Fledermäusen aufgenommen 
werden. Davon konnten 623 aufgezeichnete Rufsequenzen eindeutig zu Einzelarten 
zugeordnet werden. Auf das Niveau von Fledermausgattungen bzw. Artengruppen 
konnten 567 der Aufnahmen bestimmt werden.  
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In den Untersuchungen wurden die folgenden Fledermausarten, die auf das Niveau 
von Einzelarten bestimmt werden können, nachgewiesen: 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

• Sicherer Artnachweis, Vorkommen im untersuchten Gebiet (UG) wahrscheinlich 

• sehr häufige Art im UG (insgesamt 613 Rufsequenzen)  

• hohe Stetigkeit (Aktivität) über den gesamten Erfassungszeitraum und im UG (4 
bis 424 Aufnahmen an 5 Erfassungsterminen) 

Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) 
• Sicherer Artnachweis durch Belege von artspezifischen Soziallauten in 6 Rufse-

quenzen an 2 Terminen, Vorkommen im UG wahrscheinlich 

• Weitere Aufnahmen der Art sind innerhalb der Rufgruppe Pipistrelloide Rufe mitt-
lerer Frequenz (Anzahl 555) zu erwarten 

• Vermutlich besitzt die Art eine sehr hohe Stetigkeit (Aktivität) über den gesamten 
Erfassungszeitraum und im UG 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

• Sicherer Artnachweis, Vorkommen im UG wahrscheinlich 

• da nur eine Rufsequenz am 22.07.2020 erfasst wurde, ist die Art im UG als sehr 
selten einzuschätzen 

Zusätzlich wurden folgende Fledermausgattungen bzw. -artkomplexe nachgewiesen. 

Im UG wurden 2 Rufsequenzen der Artengruppe Myotis und 2 Rufsequenzen der 
Gruppe Myotis "klein-mittel" aufgezeichnet. Unter Berücksichtigung des artspezifi-
schen Verbreitungsgebiets können sich in diesen Artengruppen neben der Wasserfle-
dermaus (Myotis daubentonii) auch Nachweise der Kleinen Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus), des Großen Mausohrs (Myotis myotis) und der Fransenfledermaus (My-

otis nattereri) befinden. Ferner können im gesamten UG Nachweise der Großen Bart-
fledermaus (Myotis brandtii) nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Als sehr unwahr-
scheinlich wird ein Vorkommen der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), der 
Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) und der Wimperfledermaus (Myotis emargi-

natus) angesehen.  

Bei den 11 Nachweis aus dem Komplex Nyctaloid könnte es sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit um Nachweise des Großen Abendseglers (Nyctalus noctula) und/oder 
der Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) handeln. Ferner können sich in dieser 
Gruppe auch Nachweise der Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii)  und/oder Breitflü-
gelfledermaus (Eptesicus serotinus) befinden. Ein Vorkommen des Kleinen Abend-
seglers (Nyctalus leisleri) kann im UG als eher unwahrscheinlich betrachtet werden. 

Bei den 555 Nachweisen aus dem Artkomplex „Pmid“ handelt es sich um Fundpunkte 
der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und/oder Weißrandfledermaus (Pi-

pistrellus kuhlii). Es kann von einem sicheren Vorkommen der Weißrandfledermaus 
im UG ausgegangen werden, da bei den Untersuchungen 6 Rufsequenzen mit artspe-
zifischen Soziallauten aufgezeichnet wurden. Für die Rauhautfledermaus konnten bei 
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der Verifizierung und manuellen Durchsicht der Pmid-Rufsequenzen keine spezifi-
schen Soziallaute gefunden werden, jedoch ist im UG ebenfalls ein Vorkommen der 
Rauhautfledermaus wahrscheinlich. 

Während der nächtlichen Detektorbegehungen wurden im UG wenige gerichtete 
Transferflüge an linearen Strukturen dokumentiert. Hierbei sind insbesondere die Ge-
hölzrandbereiche des Parklatzes und die am Rande des Untersuchungsgebiets vor-
kommende Straßenzüge von Bedeutung. Ein verstärktes Jagdverhalten, verbunden 
mit einer hohen Aktivität von Fledermäusen (insbesondere Pmid und Ppip), wurde im 
UG auf der großen Parkplatzfläche am 22.07.2020, 30.07.2020 und am 09.09.2020 
beobachtet. An den zwei vorangegangenen Erfassungsterminen konnte die allge-
meine Fledermausaktivität mit gering bis mäßig bewertet werden. 

Bei dem untersuchten Trafogebäude blieben die gezielten Ausflugbeobachtungen an 
mehreren Fassadenabschnitten und die Schwärmbeobachtung ohne Befund. Das Ge-
bäude besitzt keine als Fledermausquartier geeigneten Strukturen an der Außenfas-
sade. Des Weiteren bestehen keine Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse zum Innen-
raum. Zusammenfassend kann eine Eignung des Trafogebäudes als Fledermausquar-
tier ausgeschlossen werden. 

Auf dem Teilgrundstück der GWG der Städtischen Wohnungsgesellschaft München 
(Klinik- und Technikgebäude sowie der freie Parkplatz nördlich der Klinik Harlaching)  
an der Theodolindenstraße wurden keine gezielten Detektorbegehungen durchge-
führt, da hier keine Fällung des Baumbestands beabsichtigt ist bzw. auch schon nach 
bestehendem BPlan unzulässig ist. 

Das Klinikgebäude im östlichen Bereich weist nach gutachterlicher Einschätzung im 
Bereich der Attika hohes Potenzial für Fledermausquartiere auf (insbesondere Abend-
segler und Nordfledermaus). Im BPlan sollte daher berücksichtigt werden, dass dort 
für den Fall zukünftiger Bauvorhaben oder Renovierungen seitens der GWG im Vorfeld 
Ausflug- und Schwarmbeobachtungen als vorsorgliche Maßnahmen durchzuführen 
sind. 
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5 Anhang 

5.1 Fotodokumentation 

Foto Nr. 1900 (eigene Aufnahme PSU) 

 

Foto Nr. 1898 (eigene Aufnahme PSU) 
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Foto Nr. 1902 (eigene Aufnahme PSU) 

 

Foto Nr. 1903 (eigene Aufnahme PSU) Foto Nr. 1920 (eigene Aufnahme PSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PSU-Mitarbeiter bei der Mulmbeprobung  
(Einverständnis zur Personenabbildung liegt vor) 
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Foto B82 (eigene Aufnahme PSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto B82 (eigene Aufnahme PSU) 
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Foto B252 (eigene Aufnahme PSU) 
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Foto Nr. 1926 (eigene Aufnahme PSU) 

 

Foto Nr. 1924 (eigene Aufnahme PSU) 
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5.2 Karten 

Karte 1 Höhlenbaumkartierung 

Karte 2 Brutvogelkartierung  

Karte 3 Fledermauskartierung  










